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1 Ziel und Zweck 
Die Fachhandbücher der Fachunterstützung bilden zusammen mit den Weisungen, Richtlinien und Normen 
die zentrale technische Grundlage für die Projekte der Nationalstrasse. Veränderungen im Umfeld oder be-
stehende Defizite in den Fachhandbüchern selber führen ohne entsprechende Gegenmassnahmen rasch zu 
deren "Veralten". Damit die Nationalstrassen also den hohen verkehrstechnischen Anforderungen genügen 
und insbesondere eine sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Verkehrs gewährleisten - so Artikel 5 des 
Nationalstrassengesetzes - müssen die Fachhandbücher kontinuierlich dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechen. Dieses Ziel wird mittels regelmässigen Revisionen der Fachhandbücher erreicht. Das Konzept 
der Revisionen wird im Folgenden dargelegt. 
 

2 Grundsätze 
Die Revisionen der Fachhandbücher sollen: 

 von allen externen und internen Projektbeteiligten angeregt werden können, damit der Anreiz hoch ist, 
an der Weiterentwicklung der Fachhandbücher zu partizipieren. 

 wie die Fachhandbücher, in den drei Landessprachen erfolgen. 

 nachvollziehbar dokumentiert werden. 

 für alle vier Fachhandbücher einheitlich ablaufen. 

 für alle vier Fachhandbücher individuell durchgeführt werden. 

 sich nach Prioritäten richten. 

 spätestens bis 31.01. und 31.07. sollen die per 01.01. und 01.07. aktualisierten Versionen aufgeschaltet 
werden, falls Änderungen notwendig waren.  

 halbjährlich per Newsletter kommuniziert werden. 

 nach einem Prozess mit klarer Zuteilung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung ablaufen. 
 

3 Formelles 
 Auf dem Titelblatt der FHB wird keine Versions-Nummer mehr aufgeführt. Die Jahrzahl der Publikation 

bestimmt die Ausgabe (z.B. 2015). Es gibt maximal zwei Ausgaben pro Jahr: Januar und Juli. Falls das 
FHB unverändert bleibt, so muss auch das Titelblatt nicht angepasst werden. Somit bleibt die „Ausgabe 
2015, Januar“ das aktuell gültige FHB bis die nächste Revision erfolgt.   

 Neue Merkblätter beginnen mit der Version 1.00 

 Für wesentliche Änderungen der einzelnen Merkblätter wird die Versionsnummer angepasst: z.B. V1.00 
=> V2.00 (z.B. neue Grundlagen, technische Neuerungen, neue Bezeichnungen, vollständige Überar-
beitung der Merkblätter). 

 Bei formellen und kleineren Änderungen wird keine komplett neue Version erzeugt, z.B. V1.00 => V1.01 
(z.B. Orthographie, Verweise, etc.). Die Versionsbezeichnung 2.01 bedeutet, dass es sich dabei um die 
erste kleine Überarbeitung der Version 2 des TMB handelt. 

 Technische Merkblätter sollen in allen Sprachen das gleiche Publikationsdatum (z.B. 01.01.2015) tra-
gen und auch die gleiche Versionsnummer (z.B. 2.01). – Wird ein TMB (z.B. französisch) in einer Spra-
che auch nur leicht angepasst, müssen die beiden anderen TMB (in diesem Fall deutsch und italie-
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nisch) einer kurzen Prüfung unterzogen werden und das Publikationsdatum sowie die Versionsnummer 
müssen mutiert werden.  

 Die notwendigen Revisionen erfolgen grundsätzlich halbjährlich.  

 Der Hinweis betreffend die revidierten Merkblätter erfolgt in den Revisionsprotokollen und im Newsletter 
des FHB. In den Merkblättern selber erfolgt kein Hinweis auf die durchgeführten Änderungen.  

 In dringenden Fällen können technische Neuerungen auf Initiative der FU / FBL bereits in laufende Pro-
jekte einfliessen bevor das entsprechende Merkblatt publiziert wird.  

 

4 Zuständigkeiten 

FHB T/U FHB K FHB BSA FHB T/G
21 22 23 24

Modul EINLEITUNG Modul EINLEITUNG Modul EINLEITUNG Modul EINLEITUNG

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Einleitung Einleitung Einleitung Einleitung

Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis

Konzept Revision Konzept Revision Konzept Revision Konzept Revision

Revisionsprotokoll Revisionsprotokoll Revisionsprotokoll Revisionsprotokoll

Modul BAUTEILE Modul BAUTEILE Modul BAUTEILE Modul BAUTEILE

Technische Merkblätter Technische Merkblätter Technische Merkblätter Technische Merkblätter

    

Modul PROJEKTIERUNG Modul PROJEKTIERUNG Modul PROJEKTIERUNG Modul PROJEKTIERUNG

Kopfteil Kopfteil Kopfteil Kopfteil

Allgem. Projektierungsleistungen Allgem. Projektierungsleistungen Allgem. Projektierungsleistungen Allgem. Projektierungsleistungen

Synthesedossier Synthesedossier Synthesedossier Synthesedossier 

Liste Projektspezifische Grundlagen Liste Projektspezifische Grundlagen Liste Projektspezifische Grundlagen Liste Projektspezifische Grundlagen

Projektierungsgrundlagen allgem. Projektierungsgrundlagen allgem. Projektierungsgrundlagen allgem. Projektierungsgrundlagen allgem.

Dokumentenvorlagen T/U Dokumentenvorlagen K Dokumentenvorlagen BSA Dokumentenvorlagen T/G

Projektierungsgrundlagen T/U Projektierungsgrundlagen K Projektierungsgrundlagen BSA Projektierungsgrundlagen T/G

Inhalte Dossiers Inhalte Dossiers Inhalte Dossiers Inhalte Dossiers

Technische Merkblätter Technische Merkblätter Technische Merkblätter Technische Merkblätter

Modul DOKUMENTATION Modul DOKUMENTATION Modul DOKUMENTATION Modul DOKUMENTATION

Kopfteil Kopfteil Kopfteil Kopfteil 

Fachteil T/U Fachteil K Fachteil BSA Fachteil T/G
 

 
 = Bereichsleiter Fachunterstützung 

 
 = FHB-Verantwortlicher der Fachgruppe T/U (Trassee, Umwelt und Lärm) 

  
 = FHB-Verantwortlicher der Fachgruppe K 

 
 = FHB-Verantwortlicher der Fachgruppe BSA 

 
 = FHB-Verantwortlicher der Fachgruppe T/G 

 
 = Bereichsleiter Fachunterstützung / BL Betrieb / EP Filialen 
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5 Prozess Revision FHB 
Der Prozess Revision FHB ist im Führungssystem des ASTRA dargestellt.  
 

6 Kommunikation Neuerungen  
Neuerungen respektive Revisionen der Fachhandbücher werden durch die FU aktiv kommuniziert. Die 
Kommunikation wird durch einen Newsletter sichergestellt, welcher bei der Aufschaltung von Revisionen der 
einzelnen FHB an die Abonnenten verschickt wird.   
 

7 Feedbacks 
Damit die Kommunikation zeitgerecht und möglichst effizient erfolgt gelten die folgenden Email-Adressen: 
 
fachunterstuetzung@astra.admin.ch 
 
soutien_technique@astra.admin.ch 
 
sostegno_tecnico@astra.admin.ch 


